
Gemeinde Forbach 
Landkreis Rastatt 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Wolfsheck – Neuaufstellung“ 
in Forbach Gemarkung Bermersbach und Gemarkung Langenbrand 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Forbach hat am 24.03.2026 in öffentlicher Sitzung 
aufgrund von § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen, den Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Wolfsheck – Neuaufstellung“ aufzustellen.  
 
Mit der Aufstellung werden folgende Ziele verfolgt: 

- Neuordnung und Aktivierung der Flächen rechts der Murg im Bereich der 
stillgelegten Papierfabrik; insbesondere Schaffung von 
Entwicklungsmöglichkeiten für das örtliche Gewerbe. 

- Einrichtungen der gemeindlichen Daseinsvorsorge links der Murg, z. B. 
Erweiterungsmöglichkeiten für die Kläranlage und der Eigenbetriebe. 

 
Die Grenzen des Geltungsbereichs ergeben sich aus dem beigefügten 
Abgrenzungsplan zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Wolfsheck – Neuaufstellung“ 
des Büros Schöffler vom 09.03.2026. 
 
 
Forbach, den 26.03.2026 
 
gez. Robert Stiebler 
Bürgermeister 
 
 
Anlage: Abgrenzungsplan vom 09.03.2026 
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